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Kongress des Schweiz. Gewerkschafts-
bundes, in Ziirich

Samstag, Sonntag und Montag den 13., 14.
und 15. September 1913, im Volkshaus.

Eroffnung : Samstag, 13. Sept., vorm. 9!/, Uhr.

Tagesordnung.

Er6ffnungsansprachen.

Wahl des Kongressbureaus.

3. Feststellung der Geschiftsordnung, Bereini-
gung der Traktandenliste und Mitteilungen
des Kongressbureaus.

4. Bericht iiber den Stand der Gewerkschafts-
bewegung in der Schweiz. (Referent: Hugg-
ler, Sekretir des Gewerkschaftsbundes.)
Neuregelung der Beitragsleistung der Ver-
binde an den Gewerkschaftsbund. (Referent:
Schneeberger, Metallarbeitersekretir.)
Férderung der Organisation bei den’ schlech-
testgestellten Arbeitern und in solchen Tndu-
striezweigen, fiir die zurzeit noch keine Zen-
tralverbinde bestehen. (Referenten: Arbei-
tersekretir H. Greulich und Frau Walter, Ar-
beiterinnensekretirin.)

7. Forderung der gewerkschaftlichen Arbeits-
losenversicherung. (Referent: Huggler.)

8. Stellungnahme der schweizerischen Gewerk-
schaftsverbinde zu den Jugendorganisationen.
(Referent: Greulich:)

9. Wesen und Bedeutung der Tarifvertrige. (Re-
ferent: J. Schlumpf, Sekretir des Typogra-
phenbundes. )

10. Stellungnahme der

: zum Generalstreik, (Referent: Huggler.) -

11. Die Gewerkschaften und die bevorstehende
. eidgendssische Gewerbegesetzgebung. (Refe-

rent: J. Lorenz, Adjunkt des schweizerischen
Arbeitersekretariates.)
12. Fabrikgesetz. (Referent: O. Schneeberger.)
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Gewerkschaftsverbiande

Zilm Schweiz. Gewerkschaftskongress
in Ziirich.

Vom 13. bis 15. September werden sich zum
zweiten Male seit der Reorganisation des Gre-

“werkschaftsbundes vom Jahre 1908 die Vertrauens-

ménner der schweiz. Gewerkschaftsverbinde ver-
sammeln, um iber die fiir unsere Bewegung
aktuellsten Fragen zu beraten und sich tiber die
fiir die néchste Zeit in der gewerkschaftlichen
Praxis zu befolgenden Richtlinien zu verstin-
digen.
. Vorher ist es notwendig, dass sich die Dele-
gierten fiber die vom Bundeskomitee und vom
Gewerkschaftssekretariat seit dem letzten Kon-
gress (St. Gallen 1911) geleistete Arbeit nidher
informieren. :
Diesem Zweck dienen die den Delegierten
kiirzlich zugesandten gedruckten Jahresberichte.
Ferner soll dem Kongress, bevor er zu neuen
Antrigen Stellung nimmt, eine Uebersicht iiber
den gegenwirtigen Stand der schweizerischen
Gewerkschaftsbewegung geboten | werden.
Hierftir ist der in Traktandum 4 vorgesehene
Bericht des Sekretirs des Gewerkschaftsbundes be-

- stimmt, :

Vorschlige, die aus den Schlussfolgerungen
dieses Berichts resultieren, sollen als Anregung
fir die zukiinftige Tétigkeit des Gewerkschafts-
ausschusses, eventuell auch als direkte Wegleitung
an die Zentralvorstinde der unserm Gewerkschafts-
bund angeschlossenen Verbinde gelten.

Entscheidende Beschliisse kann der Kongress
nur iiber die Fragen fassen, die die Autonomie
der Verbinde ginzlich unberiihrt lassen, und

tiber solche Fragen, die ihm vom Gewerkschafts-

ausschuss zur endgiiltigen Entscheidung vorgelegt
werden und daher als besondere Traktanden auf
der Tagesordnung vorgesehen sind.. Dies. ent-
spricht dem foderativen Charakter unseres Bundes.

SRl
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Wir wollen hier nicht néher auf die einzelnen
Traktanden eintreten und den Referenten vor-
greifen. Dagegen wird es gestattet sein, die Be-
deutung der Haupttraktanden fir den bevor-
stehenden Kongress hervorzuheben.

Von den zur Regelung der Beitragsleistung 'an
den Gewerkschaftsbund (Traktandum 5) gefassten
Beschliissen hingt ab, ob durch Uebernahme
der Subventionsleistungen an Bildungsausschuss,
tessinische Arbeitskammer, « Operaio» etc. eine
Vereinfachung eventuell Erhéhung der Unter-
stiitzung solcher Institutionen eintreten kann
oder nicht. Vom Entscheid in der Beitragsfrage
wird es ferner abhingen, ob der Gewerkschafts-
bund in Zukunft fihig sein wird, den in den
Statuten vorgesehenen, aber bisher in ungenti-
gender Weise behandelten oder gar nicht bertihr-
ton Aufgaben gerecht zu werden.

Diese Aufgaben sind in unsern Jahresberichten
. speziell genannt. Traktandum 6 der Tagesordnung
des Kongresses betrifft zwei der wichtigsten
dieser Aufgaben, tiber die Herman Greulich und
Marie Walter dem Kongress vortragen werden,
wihrend das Roferat iiber die Neuregelung der
Beitragsleistung dem Genossen Schneeberger,
Metallarbeitersekretir, tibertragen wurde.

Die politischen Wirren in den ost- und stidost-
europiischen Landern haben seit Jahren das
politische Gleichgewicht in Europa gestort, und
in letzter Zeit wuiden starke Storungen im
Wirtschaftsleben Europas hervorgerufen. Vieler-
orts befiirchtete man den Ausbruch einer Welt-
katastrophe, jedenfalls schien die allgemeine
Sachlage so unsicher wie moglich. Die Folge
war eine Geldknappheit sondergleichen, unter
der namentlich kapitalschwache Unternehmungen,
das heisst das Kleingewerbe und der Kleinhandel,
sehr litten.

Diese Umstiinde fiihrten mit andern Ursachen
zusammen schliesslich dazu, dass auch in der
Schweiz der Geschiftsgang, der in den Jahren
1910 und 1911 durchweg ein normaler bis sehr
guter war, sich verschlechterte. In einzelnen
Stidten spricht man heute von einer Krise im
Baugewerbe. Verschiedene Branchen der Textil-
und der Metall- und Maschinenindustrie scheinen
schon liéngere Zeit unter einer Geschaftskrise
zu leiden. Kiirzlich erfolgten sogar in mehreren
grossen Htablissementen in der Ostschweiz Massen-
kiindigungen an die Arbeiter. Dadurch wird das
Problem der Arbeitslosenunterstiitzung besonders
aktuell. ,

In der Bundesversammlung wurde im Laufe
. dieses Sommers von der sozialdemokratischen
Fraktion eine Motion eingereicht, die die Frage
der Unterstiitzung der Arbeitslosen durch den
Bund neuerdings aufrollt. Ferner sind in ver-
schiedenen Stédten, unter andern in Ziirich und

Bern, den Gemeindeparlamenten Interpellationen
und Motionen betreffend die Unterstiitzung der
Arbeitslosen eingereicht worden. Endlich muss
noch erwihnt werden, dass seit mehreren Jahren
der Ausbau der Arbeitslosenversicherung in unsern
Gewerkschaftsverbinden beinahe ins Stocken ge-
raten ist. :

Alle diese Umstéinde sind es, die uns veran-
lassten, die- Frage der gewerkschaftlichen Arbeits-
losenversicherung als Traktandum auf die Tages-
ordnung zu nehmen.

Bei Trakt. 8, Jugendorganisation, Trakt. 10,
Generalstreik, und Trakt. 12, Fabrikgesetz, werden
dem Kongress Thesen oder Resolutionen zur
Sanktion unterbreitet, tiber die bereits eine Ver-
standigung zwischen Bundeskomitee und Geschéfts-
leitung der sozialdemokratischen Partei besteht.
Trotzdem bis vor kurzem auch unter Gewerk-
schaftsfiithrern die Meinungen iber diese Fragen
oft ziemlich differierten, wird es voraussichtlich
maoglich sein, sich am Kongress iber die Stellung-
nahme hierzu ohne weitldufige Auseinander-
setzung zu einigen. Damit ist freilich nicht ge-
sagt, dass diesen Traktanden eine minder hohe
Bedeutung beizumessen. sei. Die Kongress-
beschliisse erst werden uns ja instand setzen,
den Resolutionen und Thesen praktische Bedeu-
tung zu verleihen.

Als einer der wichtigsten Punkte, die aut
diesem Kongress zur Behandlung kommen, sel
Traktandum 9, Wesen und Bedeutung der Tarif-
rertriige, noch erwihnt, woriiber Gen. J. Schlumpf,
Sekretar des Schweiz. Typographenbundes, vor-
tragen wird.

Wir sind im grossen und ganzen in der Schweiz
im Tarifvertragswesen ziemlich zurtickgeblieben,
wenigstens soweit es sich nicht um blosse Einzel-
oder Werkstattvertrige handelt, die den einzelnen
Unternehmern  bei giinstiger Gelegenheit abge-
handelt wurden und hiufig infolge der starken
Fluktuation der Arbeiterschaft von recht proble-
matischem Wert sind. Besser sind schon die
Orts- oder Lokaltarife, die jedoch mit dem zu-
nehmenden Widerstand der Unternehmerverbénde
heutzutage vielfach schwieriger zu erreichen sind
als vor finf oder vor zehn Jahren unter Voraus-

setzung gleicher Machtverhéltnisse.

Endlich haben Vorkommnisse verschiedener
Art, die sich im Laufe der letzten Jahre bei
einzelnen Verbinden zutrugen, gezeigt, dass
innerhalb der schweizerischen Gewerkschafts-
organisationen die Meinungen tiber die «denkbar
hochste Form der Vertragsentwicklung, némlich
iiber die Landesvertrige, noch geteilt sind.

In das Gebiet dieser Streitfragen Licht und
Aufklirung zu bringen, wird das Verdienst des
Referenten am Gewerkschaftskongress sein.
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Ueber die eminent wichtige Frage der im
Entstehen begriffenen eidgendssischen Gewerbe-
gesetzgebung wird uns Jakob Lorenz, Adjunkt des
Schweiz. Arbeitersekretariats, orientieren. Der
Referent, der sich schon seit Jahren speziell mit
dieser besonders fiir die dem Fabrikgesetz nicht
unterstellten Arbeiter bedeutungsvollen Materie
beschiftigt hat, ist in der Liage, dem Kongress
bestimmte Vorschldge zu unterbreiten, nach denen
die Grewerkschaften sich richten werden, wenn
es gilt, zur Gewerbegesetzgebung Stellung zu
nehmen.

* 5 *

Wie dies aus der eben veréffentlichten Tages-
ordnung hervorgeht, wird der Kongress reichlich
Arbeit zu bewiltigen haben, trotzdem er um ein
Jahr frither einberufen wurde, als in den Statuten
des Gewerkschaftsbundes vorgesehen ist.

Der Grund der frithern Einberufung, der
unsern Lesern aus bereits erfolgten Publikationen
des Bundeskomitees bekannt ist, wird dem Kon-
gress erhohte Bedeutung verleihen. Wir werden
diesmal nicht wie in St. Gallen nur einzelne
Delegierte unserer ausldndischen Bruderorgani-
sationen, sondern voraussichtlich Vertreter aller
dem internationalen Sekretariat der gewerkschaft-
lichen  Landeszentralen angeschlossenen  Berufs-
verbdinde sowie deren Sekretire in unserer Mitte
begriissen kdnnen.

Ferner sind die mit dem Gewerkschaftsbund
im Vertragsverhédltnis stehenden Arbeiterunionen,
die Geschiftsleitung der sozialdemokratischen Partei
der Schweiz, der Schweiz. Arbeiterbund und die
gesamte Arbeiterpresse der Schweiz eingelacien, den
Kongressverhandlungen als Géste beizuwohnen.
Es wird somit der Gewerkschaftskongress in
Zirich ein Arbeiterparlament sein, das unter
Assistenz der Vertreter der gesamten nationalen
und internationalen Arbeiterorganisation tagt.
Unseres Wissens ist das das erste Mal, dass einer
Veranstaltung -des Schweiz. Gewerkschaftsbundes
in so ausgedehntem Masse die Aufmerksamkeit
der in der gewerkschaftlichen und politischen
Arbeiterbewegung tétigen Fithrer zuteil wird.

Die nationale und die internationale Arbeiter-

solidaritét wird durch solche Anlédsse, durch die

gegenseitigen intimern Beziehungen, in die hier
die fithrenden Personen der Arbeiterorganisationen
der verschiedensten Lénder und der verschieden-
artigsten Industriegebiete zueinander treten, neu
belebt. KEs bietet sich da die Gelegenheit zu
gegenseitiger Aufkldrung tiber die Erfahrungen,
die allerorts im Kampfe des klassenbewussten
Proletariats um ein menschenwiirdiges Dasein,
um gerechtere Verteilung von gesellschaftlichen
Rechten und Pflichten gesammelt wurden.
Beide, die Starkung der internationalen Ar-
beitersolidaritit und die Belehrung iiber Erfah-

rungen im In- und Auslande sind fiir die schwei-
zerischen Gewerkschaften von grosser Bedeutung.
Es ist ja schon wiederholt gezeigt worden, dass die
Gewerkschaftshewegung in der Schweiz mit
Schwierigkeiten zu rechnen hat, die ohne den hilf-
reichen Beistand unserer aaslandlschen Brudes-
organisationen unmdglich von uns Schweizer Ge-
werkschaftern allein iiberwunden werden konnten.

Moégen die Verhandlungen und Beschliisse des
Gewerkschaftskongresses in Ziirich dazu fiihren,
dass wir auch in Zukunft den richtigen Weg fin-
den, der am sichersten und raschesten die Gewerk-
schaften ihren Zielen zufiihrt.

Mb6gen Resolutionen und Beschliisse des Kon-
gresses bewirken, dass der Gewerkschaftsbund und

- die ihm angeschlossenen oder mit ihm befreunde-

ten Arbeiterorganisationen instand’ gesetzt wer-
den, mit steigendem Erfolg in unserm Lande den
heiligen Kampf ums Recht, den Kampf um das
Wohl und das Ansehen der wirtschaftlich geknech-
teten Klasse, fiihren zu konnen.

Von der Begegnung der berufensten Vertreter
der nationalen und internationalen Arbeiterorga-
nisationen aller Kulturlander, zu der unser Kon-
gress und die daran anschliessenden Spezialkonfe-
renzen in Ziirich Anlass geben, soll eine neue
michtige Welle internationaler Solidaritit aus-
gehen, die Gewerkschaften und politischen Arbei-
terorganisationen iiberall frisch zu beleben, sie zu
neuen, grossern Erfolgen fiithren.

Dies unsere sehnlichsten Wiinsche im Moment,
wo wir die Delegierten und Giste zum Gewerk-
schaftskongress und zu den internationalen Kon-
ferenzen in Ziirich aufs herzlichste willkommen
heissen. :

Das Bundeskomitee ~
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
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Thesen betreffend die Gewerkschaften und

die eidgendssische Gewerbegesetzgebung.
(Von J. Lorenz.) '

1. Aligemeines.

Das Fabrikgesetz umfasst nur einen Tell der
gewerblichen Arbelter und beschaftigt sich mit
dem Personal des Handels, des Wirtschaftsgewer-
bes und der Spedition nicht. Da der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund den gesetzlichen Arbei-
terschutz als eine der wichtigsten Aufgaben des
Staates betrachtet, fordert er dessen Ausdehnung
auf alle unselbstindig Erwerbenden in moglichst
kurzer Frist.

Die zu schaffenden gewerbegesetzlichen Be-
stimmungen in der Schweiz sollen sich auf alle
nicht landwirtschaftlichen Betriebe erstrecken, die
nicht dem Fabrikgesetz unterstellt sind und die



	Zum Schweiz. Gewerkschaftskongress in Zürich

